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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Samstag,den 11 Juli i8oi. Fünftes Quartal. Den 2-Meßidor IX.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Munizipalitätsberichts.
Z) Die Mmüzipalität und Gemeinbvkammcr von

Vivis / bemerkt in einem, ihre Zuschrift vom -8. August

1800. begleitenden Memorial, daß die in dem Gesetz

vom >6. Hornung angeordneten Verhältnisse zwischen den

Mmujjpaütätcn »nb Eemcindskammern, kraft denen jene

ohne einige Fonds in Handen zu haben, die Localausgabe»

anordnen, und diese ohne diese Ausgaben anzuordnen, die-

selbe» aus demjenigen Theil der Gemeindgüter bestreiken

sollen, der dazu bestimmt gewesen sey, eine ununterbro-

rliene Fehde zwischen beyden Behörden nnd denjenigen

Bürgerclassen welche sie representiren, in allen Gemein»

den veranlaßt, indem diese ehunaiige Bestimmung, die

mit den übrigen Attributions der aufgehobenen Bür-
gerrechte im Zusammenhang gewesen, in den mchrsten

Fällen unmöglich ansgemittelt werden könne; daß dieser

Zustand wen» er nicht zu Ausbrücheu von Thätlich-
ketten Anlaß geben solle, unmöglich dauern könne, und

daß der Grund warum diese Ausbrüche noch nicht erfolgt

seyen, einzig nnd allein in unstrcr provisorischen Lage

überhaupt zu suchen sey, die jede Partey mit Hosnungen
beschäftige »nd sie vom Handeln abhatte.

b) Es hat sich auch, V. Gesetzgeber, Eure Com-

mißion ans den Antwortschreiben der Munizipalitätcn
und Gcmeindskammern überzeugt, daß dieses Mißver-

hältniß zwischen beyden Behörden durchgehend^ das nein-

liehe sey und entweder wenn beyde nicht aus den nemli-

chen Gliedern besczt sind, ein ewiger Krieg zwischen

ihnen herrscht, oder wenn sie mit einander in Einklang

leben, gewöhnlich die Mitte! zu Befriedigung der Be-
dürfnisse, gröstentheils durch Teilen herbeygeschaft, und

und die Emkünsle der Gemeindgüier allein zum Nutzen

der Gemeinbsgenosscn verwendet werden.

Neben diesen, besonders die Natur und Besinnung der

Gemeindgüter betreffenden Bitt - und Zuschriften eristirt

i) Eine Petition der Munizipalität der Gemeinde
Könitz vcm 24. Nov. 17??, in welcher sie die Eiufrage
thut, ob nicht auch die ausser ihrem Bezirk wohnenden
Gemcindsgenossen zu den örtlichen Bedürfnissen beylra«

gen sollen? ferner »

1c) Mehrere Bittschriften, von der Gemeinde Lutzcn-

berg, Canton Thurgau, vom 26. Juni >8oo; von der

Gemeinde Gsteig, Canron Oberland, vom 12. August

igao und von der Gemeinde Signau und Lauperswyl,
Canton Bern vom >4- Jenncr nnd 23. Hornung rgor.
Ferner eine Petition von 14 Bürgern aus der Gemeinde

Könitz ; endlich eine Botschaft der Vollziehung vom 18.

Okt. welche theils überhaupt Ordnungen über die Ar-
menunterhaltung und gegen den Bettel, theils insbcsou.

dere eine gesetzliche Bestimmung verlangen: ob eineslheilS

alle Liegenschaften, und andertheils die ausser ihrer
Heymathsgemeind wohnenden Bürger, an ihrem Hcy-
matys - oder an ihrem Aufenthaltsort zu der Armcntelt
beyzutragen gehalten seyen.

1) Endlich ersieht Eure Commißion aus den mehr-
benannten Antwortschreiben der Munizipalitätcn und

Gemeindskammern, daß über den Grundsatz der Be-
steurung selbst, die gröste Verschiedenheit herrscht; daß

an manchen Orten lediglich das Capitalvermögen, an

andern auch die Industrie der Einwohner beleg: wird,
nnd daß beyde diese Besteürungsarten zu. mancherley
Beschwerden Anlaß geben.

Nachdem nun Eure Commißion Euch B. Gesetzgeber

mit denjenigen Beschwerden, Begehren, Wünschen und

Bemerkungen über den in Wurf liegenden Gegenstand

bekannt gemacht hat, die in den ihr zur Untersuchung

übersandten Schriften liegen, möge es ihr nun erlaubt
' seyn, Ihnen ihre eigene Ansicht desselben vorzulegen.
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Vor allem aus bemerkt Eure Commißion über den

ersten Theil des §, 82 des Munizipalitàiâgesetzes, kraft
dessen die Unkosten, welche die der Administration der

Municipalitäten überlassene blos örtliche Polizey nach

sich ziehen wird, aus denjenigen Einkünften bestritten

werden sollen, welche ehemals und bisher zu Bestreitung

ähnlicher Ausgaben bestimmt waren; daß dieses Dispo-
sitif voraussetze, es seyen diejenigen Gemeindgüter, aus

denen vormals die Unkosten der örtlichen Polizey bcstrit-
ken worden, von den übrigen Gemeindgütern abgeson-

dert ; allein diese Voraussetzung gilt bloß von eigentlichen

Sliftuttgsgütern, und ist hingegen in Betreff aller übri-

gen Gemeindgitter irrig. Es war ehmals, wo in dem

Bürgerrcchtsvcrhältniß nicht bloß der Mitanrheil an
dem Gemcjnds- und Armengut, sondern auch grö-
stcntheiis das aussschließliche Besorgungsrecht der örtli-
chen Polizey lag, kein Grund vorhanden, warum die

Grmcintgl'ttcr, in solche, die zu örtliche» Polizeyunkostcn

diente», und in andere die den Gemeindsgenvssen eigen-

thümlich zustanden, hätten unterschieden werden sollen.

Sie mochten unter dieser oder jener Gestalt bcnnzt wer-
den, so dienten sie ausschließlich zum Vortheil der Ge-

meindsgenossen und wenn schon derjenige, der kein Ge»

meindsgenvß war, in Betreff dessen was von den Ge-

meindgütcrn zu Polizeynnkosten verwendet wurde, eini-

germasse» Mitgenoß derselben war, so kann doch dieser

Genuß deßwegen in keinen Anschlag gebracht werden,
weil einestheils die Gemeinde das Recht hatte, ihm den

Aufenthalt in ihrem Bezirk zu verweigern, und sofort,

wenn sie ihn als Einsaß aufnahm, ihre eigene Convenienz

und den Vortheil ihrer Genossen dabey zu Rathe zog;
anderntheils dann in den bestimmten Einzugs - und Hin-
gersäßgeldern einen Beytrag zu den Polizcyausgaben von

ihm bezog. Man muß sich daher nicht wundern, wenn
die Gemeindgvtcr nicht der doppelten Bestimmung nach,

die das Mnnizipalilätsgesctz aufstellt,-gejöndert waren,
«nd der Ertrag des nemlichen GrundstükS, des nemli-
chen Fonds, oder einer andern Ertragquelle, zu Polizey,
«nkosten, zu Unterstützung der Armen, und fàrd en Privat»
nutzen des einzelnen Gemeinosgeoossen zugleich verwendet
wurde.

Unter diesen Umständen kanues nur zwey Wegegeben,
den Jnkonvenienzc» des im §. 82 ausgestellten Grund-
fatzes auszuweichen. Entweder Wiederherstellung der

Einrichtung daß die örtliche Polizey ausschließlich mit
dem persönlichen Verhältniß der ehemaligen Bürger oder i

Gemeindsgenossenschaftcn verbunden werde, oder aber

Verordnung,, daß die, Gcmeiudgüter in solche die dun,

Ort, und in solche die ausschließlich den Personen gehö.

ren, gesondert werden.
Eure Commißion birgt es Ihnen nicht, daß der er-

stere dieser Wege in den Wünschen eines nicht unde,
trächtlichen Theils der Nation zu liegen scheint. Verschie-
dene der oben angeführten Bitt - und Zuschriften und
Antwortschreiben, deuten unverkennbar dahin; mehrere
andere wie z. B. der Munizipaltà und Gemeinde von
St. Cerque, Bürstn, Vivis und Lausanne fordern es

laut, und cntwikeln mit Kraft und Warme die Vortheile
dieser Einrichtung. Allein Eure Commißion, so sehr sie

geneigt ist, wie es aus dem folgenden erhellen wird, den
Heymaths- oder Bürgerrechten einige Haltbarkeit zu
geben könnte dennoch sich nie entschlossen, Ihnen anzu.
rathen, in derjenigen Ausdehnung in welcher allein die
Sönderung der Orts - und Bürgergüter überfiüßig wird,
auf daS System der Bürgerrechte zuràkzukommen.

In Folge dieser Ausdehnung ncmlich, sind die in dem
Personalverhältniß der Gcmemdsgenossenschaft stehenden

Individuen Herren des Bezirks ihrer Gemeinde, als
solche befugt dem Nichtsgcmeindsgenossen jeden Aufent-
halt zu verweigern, und die Gestattung desselben lediglich
auf die Vortheile die die Gemeindsgeuossenschast oder
ihre Individuen von dem Aufenthalt dcS NichtsgemeindS-
genossen in Hinsicht auf sein Vermögen, seine Wissen,
schaft oder seinen Beruf ziehen können zu berechnen.

Diese Ausdehnung B. G- würde das Bedingniß der
Einheit der Republik, von dem allein i» derFolge der
Zeiten ein gemeinschaftliches Volksinteresse und Gemein»
sinn zu erwarten ist, ncmitch die gegenseitige Freyzügig-
keit und Befugniß, sich allenthalben ankauffen zu dürffen,
gänzlich zernichten; und so lange der Schweitzer in Hol-
vetieu allenthalbeu, ausser in dem engen Bezirk seiner
Heimath, ein Fremdling ist, so lange eine gesetzliche
Einrichtung cxistirt, die einzelnen Gesellschaften gcstat.
tet, den Schweitzer der nicht ihr Mitglied ist, einzig und
allein nach dem Lskalmlcresse des Bezirks den sie bewoh-
nen, oder nach dem Privatinteresse der Individuen, ans
denen sie besieht, darin wohnen zulassen, oder ans dem-
selben zu verbannen, so lange würde jener unglükliche,
und in seinen Folgen leider nur zu wohl bekannte Geist
der Engherzigkeit, der niemals sich mss einen höheren
Standpunkt zu erheben vermag, der immer bloß das
nächstgclcgcne Interesse im Auge hat, der seinem
persönlichen Eigennutz das Interesse jeder Verbindung, im
welcher das Individuum steht, und dem Vortheil feine»
Gemeinde das Interesse des Staats aufopfert, noch ftr-
u» unter, uns herrschen, und so wie er unsere Kraft' M



Narion lahmen würde, müßte er auch in à Ewigkeit
jeder allgemeineren Civilisation unsers Volks, die allein

durch die freygegebene Annäherung der verschiedenen Cha.
rakteren seiner Stämme, und durch die Wechselwirkung
derselben aufeinander bewirkt werden kann, im Wege
stehen, so wie er ihr allbereits seit der Epoche, wo unsere

vormaligen Einrichtungen aufhörten mit den Fortsehnt-
te» der Civilisation unserer Rachbarcn Schritt zu halten,

im Wege gestanden hat.
Eure Commißw» stimmt also durchaus nicht zu jener

Wiederherstellung des Systems der Bürgerrechte, in der-

icnigcn Ausdehnung, die allein eine Sönderung der Ge-
memdgütcr unnölhig machen könnte, und lrägl daher auf
die Aufstellung des Grundsatzes an, daß die zu den Um
kosten der örtlichen Polizey dienenden Gemcinbgüter von

allen übrige» Gütern mit denen sie vermischt sich bcfin-

den möchte» gelrennt werden.

Diese Trennung dielet zwar allerdings Schwierigkeiten
dar, weil fie nicht durchaus nach strengrcchtiichen Grund,
satzen geschehen kann, indem das Verhältniß aus wel-

chem die Rechte der Ortöpoiizcybehörde aufdie Geincind»

guter entstanden waren, aufgelöst, und ein anderes an

feine Stelle getreten ist aus dem diese Rechte nicht noth-

wendig abfließen; aliein es scheint dennoch Eurer Coin-

mißwn möglich, solche Sönderniigsgrundsätze aufzustel-

lcn, die in der höchsten Billigkeit gegründet, und keinem

rechtmäßigen Genuß der Individuen der Gemeindsgeuos-
stnschaften nachtheilig sind. Es muß aber die Ausstellung
und Enlwiklung derselben, den Gegenstand eines beson-

dem Gesctzvorschlags ausmachen, den die Commission

vorlegen wird, so bald Sie B. G. de» Grundsatz, daß

eine Sönderung Platz haben soll, werden anerkannt
haben.

Wenn Sie B. G. diesem Vorschlag beyfallen, so steht

dann Eure Commission nicht ein, waruni die dea Ge-
meinvskammern bis anhin übertragene Verwaltung der

Ortsgüter, als ein anerkanter Anlaß zu einer beständigen

Fehde zwischen ihnen und denOrtspolizeybehörden, fort-
dauern sollte, und fie trägt demzufolge aus diesen Fall hin-

«n, den Ortspolizcybehörden die Verwaltung der Orts,
guter zu überlassen.

In so weit als der -Ertrag der OrtSgüter nicht hin-
»eicht, sollen nach dem zweyten Tbnl des §. 82 die Unko-

stc», welche die Verwaltung der Ortspoiizcy nach sich

ziehen wird, 1) auf alle Einwohner ohne Unterschied?

«nd 2) nach ihrem Vermögen vertheilt werden.

Diese Bestimmung scheint Eurer Eommißion zwey

Radikalmängel darzubieten?

Dey erstere Theil derstibew ertheilt der Gesamtheit der

Einwohnerschaft ein Recht aus den Mitgmuß an Gütern,
das denjenigen, so nicht Gcmeindsgenossen sind, durch,
aus nicht zusteht, und ohne Benachrheiligung. der Ge-
meiilds, oder Heymarsgenossen des Bezirks, unter dem
Verhältniß der Freyzugigkeit, nicht unbedingt zugestan-
den werden kann, denn noch einmal alle diese Gutes
wurden geschenkt, gestiftet und zusammengelegt, unter
der Voraussetzung, daß es von dem Gefallen der Ge-
meindsgenosscnschaft abhänge, jemanden unter die Zahl
der Einwohner ihres Bezirks auszunehmen. Diese Be-
stimmung erzeug! ferner eine auffände Ungleichheit
zwischen den Einwohnern der verschiedenen Bezirke; denn

warum soll der nichkheimaihsgenossene Einwohner dieses

Bezirks » wo die Onsgüter reichlich für die Ortspolizev»
bedürfnisse sorgen, keinen Beytrag dazu liefern, und
der gleiche Einwohner eines andern Bezirks wo sich keine

OrtSgüter Anden, die nemlichen Bedürfnisse aus seinem
Pnvatwckei bestreiten?

Der zweyte Theil der angezeigten Vorschrift bestimmt
zum Maaßstad, nach welchem die Steuern vertheilt wer-
den sollen das Vermögen eines jede» Einwohners.

Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, und ver-
muthlich auch nach dem Sinn der Verfasser des Gesetzes

vom - z, Honnmg 1798, heißt Vermögen dasjenige, was
einer dauernd bcsizt, im Gegensatz von dem was er täg-
lich erwirbt.

Nun ist der Grundsatz, daß das Vermögen ausschiieß-

lich beytragen soll, ungerecht ; denn warum soll derjenige
der Vermögen bestzt, allein bezahlen, da alle übrnzen, in
Rukstcht auf Bequemlichkeit und Sicherheit der Perso»

nen, die nemlichen Vortheile gemessen? Er ist unbillig'/
da diejenigen, die von den Zinstn ihrer Capitalien zehren,

oft ungieich kümmerlicher leben müssen, als einer Sey

kein Vermögen bestzt, aber einen einträglichen Gewutz'
treibt. Er ist in seiner Anwendung unmöglich weil,
selbst mit vcxatocischen Maßregeln, die der bürgerlichen'

Freyheit zu nahe treten und den Charakter des Volks
demoralisicen, es unmöglich ist eine genaue KeWmss
des Vermögens eines jeden zu erlangen. Er ist endlich
unpolitisch, weil derselbe den Ruin derjenigen Städte,
die nicht beträchtliche Ortsgütev haben/ nach sich zie-
hen muß.

In der That B. Gesetzgeber, sind die Unkosten der-

Ortspolizey nirgends beträchtlicher als tn den Städten;,
wo das nahe Beyemanderlebcn so manche PoiizryansfM
zur Sicherheit und Bequemlichkeit nothwendig macht,
von denen das Land kein Bedürfniß fühlt; und nirgends
als in den Städten ist das Mißverhäitniß derjenigen ss
kein, Vermögen haben, aber dennoch mit AichtiMS



ihren Verdienst finden, gegen die Claße derer so Vcrmö-

gen besitzen, größer. Die Folge serf vereine» Seite ist

die, daß der Drang zu dem leichten Verdienst in den

Stätten, aufKvstcn des bcschwerlichern Landdaus immer

zunehmen wird, und auf der andern daß die kleine Zahl

der Bemittelten, die beträchtlichen Unkosten der Ortspo-

lizcy allein tragen müssen, und da sie das in die Länge

weder aushalten können noch mögen, und sich mittelst

Wechslung ihres Wohnsitzes, diesen größern städtischen

Beschwerden einziehen- können, daß sie sich, wenn sie

nicht ganz ihrem Vaterland entsagen, auf das Land

sitzen wo dieser Ausgaben weniger sind. Aufdicse Weise

werden die Städte mit alien ihren Anstalten nach und

nach gänzlich verarmen, und mit ihnen auch daS Land;
denn das sey zur Warnung aller über den ehemaligen

Wohlstand der Städte eifersüchtigen Landbürger ge.

sagt: An dem Wohlstand der Städte hängt auch der

ihrige; an dem Druck der Bemittelten unter ihnen, die

Brodlosigkeir vieler Tausenden, und an beyden hängt das

Fortschreiten unserer Naüon ans dem Wege ihrer Bit-
doua. Die Folgen der seit der Revolution entstandenen

Reaktion gegen die vormalige Herrschaft der Städte, cm-

psinden sich allbcreits ans eine, besonders für den weniger

bemittelten, mit Schulden behafteten Landmann, cm-

pfwdliche Weise; und wenn der Artikel, den wir prassen,

das noch nicht so vollständig bewirkte, was wir sagen,

daß er bewirken müsse, so liegt der Grund nicht an ihm,

sondern cmestheils i» unserer ungewissen, jeder Hvfnung

Nahrung gebenden Lage, anderntheils dann darin, daß

er das Schstksal jedes übelberechneten Gesetzes theilte,
d. h., er wurde nicht ex quirt, und die Munizipailtaten
nehmen es über sich, hier das Vermögen der Gemeint s-

genossen, die ausser ihrem Bezirk wohnten, dort die In-
dust rie aller Einwohner bis auf den Tag'öhner herab,

dort endlich einzelne Erwerbszweige mit wahren Abgaben

zu belegen.

Mit den mangelhaften Bestimmungen des ß. 82 hängt

endlich der Art. 6 und überhaupt der ganze erste Abschnitt
des Gesetzes das die Generalversammlung der Aktivbür»

ger einer Gemeinde zur Quelle macht, aus welcher die

Verwaltung der Onspolizev fließt, wesentlich zusammeu.

Es ist handgreiflich, daß die Gesetze vom i?ten und

1;. Hornung i?yy, der ttàgaug seyn sollten, um
das Verhältniß der ehemaligen Gemeinds- oder Bür-
gerrechte nicht bloß in den dem allgemeinen Wohl enige.
genstrebenden Mißbräuchen, sondern überhaupt m allen

seinen Beziehungen von Grund aus zu zerstören. Die
Mttlel zu Erreichung diesic Absicht waren richtig berech-

mt, denn jedermann muß es fühlen; bey der schwanken-

den Lage in welche diese Gefttze die Verhältnisse der
Gemeindscorporalionen brachten, kann es unmöglich blei,
ben, entweder müssen wir vorwärts, d. h. wir müssen
die Vertheilung aller Gemeindgüter erzwingen, und alle
Armcngütcr zu Handen ziehen, um die Armenverpflegung
unmittelbar vom Staat aus zu übernehmen, damit in
jedem Schweitzer nichts als der helvetische Bürger übrig
bleibe; oder wir müssen rükivärts, und das Institut der
Heymathsrechte wieder auf eine» solche» Grad von Halt,
barkcit bringen, daß es sich als ein Rad unserer pvllti.
scheu Organisation in dieselbe einpassen lasse.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
sisttrs ä'un 8uills äu ?g^s-cle-Vguä, lnwlcgnt à Larìlz,

à l'un äs les Compatriotes. Paris 14 àtt igoi.
8- S. 4.

^

Der Waadtländer in Baris verkündigt seinem Freund«
das neue Evangelium : „ Die Echweitz, neutral und
unabhängig erklärt, wird nicht mehr ein und
u ntheilb ar seyn. Die französische Regierung hat
nicht einigen herrschsuchtigen Intriganten sondern dem
gesunden und weitaus grösten Theil der Nation Gehör,
und uns den Federalism wieder gegeben." Aber (0 dcâ

Jammers!) Bern wird nicht mehr einen Can-
ton bilden, das Argau und Leman sind davon getrennt.
Diese Trennung ist ei» eben so trauriges als gefährliche»
Geschenk für den Leman. Non mächtigen Staaten
umringt, wird — so lange er isolirt ist — seine po.
litische Ex-sten; sihr precär seyn. Bern wird ihm
so wenig als Frankreich, zur Zeit der Noth Korn ver«
absolgen lassen, Niemand wird seinen Wein kaussen.
Diese Trennung ist das Werk der Intrigue ewiger
Waadtländer. Voilà se gue vc>5 agents âêliês ont 00.
tsnu à force ä'grt, an venant à kgris, revcti toutes
les formes äs l'aiìuce et äe lg louplells... IZs ont ère
âès la revolution g la tête äcs gliàiras, ils ont appris
à vous âêpouiller cls votre argent et à rire äe vos
mglsälctlons. Frankreich wird die ersten Unruhen b?»

nutzen» um das Waadlland mit sich zu vereinen...
Und das Mittel gegen alle diese llebel ist natürlich kein
anderes -— als die Rückkehr zu Bern... Bcv-
nahe entfällt hier dem Advokaten seine Larve Er
verspricht im Name» seiner hohen Committentcn, ganz,
liches Vergessen alles Geschehenen a is wäre es nie
geschehen, die ehmaüge Weisheit der Regenten und
das chmalige Glück der Negierten.... Wann ,twa
diesen etwas mißfällt, so dürffcn sie's nue sagen, man
wird auf der Stelle entsprechen j. <.
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